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Stromkontor Griesheim GmbH, Stroofstraße 27,65933 Frankfurt 

Ihr Ansprechpartner 

Position 

Telefon 

E-Mail

Frankfurt, den 

Übersendung Verträge 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

beiliegend erhalten Sie (in 2-facher Ausführung) die zur Regelung einer sicheren Versorgung mit dem 
Netzbetreiber zu schließenden Exemplare des Anschlussnutzungsvertrages. Bitte senden Sie beide 
Ausfertigungen unterzeichnet an folgende Postanschrift:  

Stromkontor Griesheim GmbH 
Stroofstraße 27 
65933 Frankfurt 

Nach Signatur unsererseits erhalten Sie eine Ausfertigung für Ihre Unterlagen. 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 

Tel.: +49 2204 8447-20

E-Mail: info@stromkontor.org

Freundliche Grüße 

Ihre 

mailto:info@stromkontor.org
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Anschlussnutzungsvertrag  Niederspannung 

zwischen  Stromkontor Griesheim GmbH 
Stroofstraße 27, 65933 Frankfurt 

(nachfolgend Netzbetreiber 

und     

(nachfolgend Anschlussnutzer) 

wird ein Anschlussnutzungsvertrag für nachfolgenden Netzanschlusspunkt geschlossen: 

Marktlokation/en: 

Geltende Anlagen: 

• Anlage 1: Anschluss- und Vertragsdatenblatt

• Anlage 2:  Niederspannungsanschlussverordnung (NAV)

• Anlage 3: Ergänzende Bedingungen der Stromkontor Griesheim GmbH zur NAV

• Anlage 4: Begriffsbestimmungen

• Anlage 5:  Datenschutzinformationen

• Anlage 6: Ansprechpartner



Ort, Datum Unterschrift Anschlussnehmer 

Frankfurt, den 

Ort, Datum Unterschrift Netzbetreiber 



Anlage 1 

Anschluss- und Vertragsdatenblatt
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Zum Vertrag 

Zwischen  Stromkontor Griesheim GmbH 
Stroofstr. 27, 65933 Frankfurt 

(nachfolgend Netzbetreiber) 

und 

(nachfolgend Anschlussnehmer) 

Gültig ab: 

Allgemeine Anschlussdaten 

Messlokation 

Zählernummer 

Art Strom 

Übergabestelle Eigentumsgrenze Kabelendverschluss des 
Anschlusskabels in der Station 

Kabelendverschluss des 
Anschlusskabels in der 
Kundenstation 

Kabelendverschluss im 
Hausanschluss 

Straße 

Hausnummer 

PLZ 

Ort 

Spannungsebene Netzebene der Abrechnung Niederspannung 

Netzebene der Messung 
(Messebene) 

Niederspannung 

Entnahmespannung in kV 

Messspannung in kV 

Anschlussspannung in kV 

Netzanschlusskapazität in kVA 

Singulär genutzte 
Betriebsmittel 

Technische Einzelheiten 

Messaufgabe Art der Messung 

Eigentümer Wandlersatz 

Eigentümer 
Kommunikationsanschluss 

Bemerkungen 



 
Anlage 2 
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die 
Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung - NAV)  
 
vom 1. November 2006 (BGBl. I S. 2477), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. Juli 2022 (BGBl. I S. 1214) geändert worden ist 
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Teil 1 
Allgemeine Vorschriften 
§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen 
(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu denen Netzbetreiber nach § 18 
Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes jedermann an ihr Niederspannungsnetz anzuschließen 
und den Anschluss zur Entnahme von Elektrizität zur Verfügung zu stellen haben. Diese sind 
Bestandteil der Rechtsverhältnisse über den Netzanschluss an das Elektrizitätsversorgungs- 
netz der allgemeinen Versorgung (Netzanschluss) und die Anschlussnutzung, soweit sie sich 
nicht ausdrücklich allein auf eines dieser Rechtsverhältnisse beziehen. Die Verordnung gilt für 
alle nach dem 12. Juli 2005 abgeschlossenen Netzanschlussverhältnisse und ist auch auf alle 
Anschlussnutzungsverhältnisse anzuwenden, die vor ihrem Inkrafttreten entstanden sind. Sie 
gilt nicht für den Netzanschluss von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren 
Energien und aus Grubengas. 
(2) Anschlussnehmer ist jedermann im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 1 des Energiewirtschafts-
gesetzes, in dessen Auftrag ein Grundstück oder Gebäude an das Niederspannungsnetz an-
geschlossen wird oder im Übrigen jeder Eigentümer oder Erbbauberechtigte eines Grund-
stücks oder Gebäudes, das an das Niederspannungsnetz angeschlossen ist. 
(3) Anschlussnutzer ist jeder Letztverbraucher, der im Rahmen eines Anschlussnutzungsver-
hältnisses einen Anschluss an das Niederspannungsnetz zur Entnahme von Elektrizität nutzt. 
(4)Netzbetreiber im Sinne dieser Verordnung ist der Betreiber eines Elektrizitätsversorgungs-
netzes der allgemeinen Versorgung im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 1 des Energiewirtschafts-
gesetzes. 
§ 2 Netzanschlussverhältnis 
(1) Das Netzanschlussverhältnis umfasst den Anschluss der elektrischen Anlage über den 
Netzanschluss und dessen weiteren Betrieb. Es besteht zwischen dem Anschlussnehmer und 
dem Netzbetreiber. 
(2) Das Netzanschlussverhältnis entsteht durch Vertrag erstmalig mit dem Anschlussnehmer, 
der die Herstellung des Netzanschlusses in Auftrag gibt. Bei Herstellung eines 
Netzanschlusses ist der Netzanschlussvertrag in Textform abzuschließen. 
(3) Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigte sind, haben 
die schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers zur Herstellung und Änderung des 
Netzanschlusses unter Anerkennung der für den Anschlussnehmer und ihn damit verbunde-
nen Verpflichtungen beizubringen. 
(4) Bei angeschlossenen Grundstücken oder Gebäuden entsteht das Netzanschlussverhältnis 
mit dem Eigentumserwerb an der Kundenanlage zwischen dem jeweiligen Eigentümer und 
dem Netzbetreiber, sofern der bisherige Eigentümer der Anschlussnehmer gewesen ist. Zu 
diesem Zeitpunkt erlischt das Netzanschlussverhältnis mit dem bisherigen Anschlussnehmer, 
sofern dieser Eigentümer der Kundenanlage gewesen ist; hinsichtlich bis dahin begründeter 
Zahlungsansprüche und Verbindlichkeiten bleibt der bisherige Anschlussnehmer berechtigt 
und verpflichtet. Den Eigentumsübergang und die Person des neuen Anschlussnehmers hat 
der bisherige Anschlussnehmer dem Netzbetreiber unverzüglich in Textform anzuzeigen. Der 
bisherige Anschlussnehmer hat dem neuen Anschlussnehmer die Angaben nach § 4 Abs. 1 
Nr. 4 zu übermitteln. 
(5) Der Netzbetreiber hat dem neuen Anschlussnehmer den Vertragsschluss oder die Anzeige 
nach Absatz 4 Satz3 unverzüglich in Textform zu bestätigen. Im Vertrag nach Absatz 2 oder 
in der Bestätigung nach Satz 1 ist auf die Allgemeinen Bedingungen einschließlich der 
ergänzenden Bedingungen des Netzbetreibers hinzuweisen. 
§ 3 Anschlussnutzungsverhältnis 
(1) Inhalt der Anschlussnutzung ist das Recht zur Nutzung des Netzanschlusses zur Entnahme 
von Elektrizität. Die Anschlussnutzung umfasst weder die Belieferung des Anschlussnutzers 
mit Elektrizität noch den Zugang zu den Elektrizitätsversorgungsnetzen im Sinne des § 20 des 
Energiewirtschaftsgesetzes. Das Anschlussnutzungsverhältnis besteht zwischen dem jeweili-
gen Anschlussnutzer und dem Netzbetreiber. 
(2) Das Anschlussnutzungsverhältnis kommt dadurch zustande, dass über den Netzanschluss 
Elektrizität aus dem Verteilernetz entnommen wird, wenn 
1. der Anschlussnutzer spätestens im Zeitpunkt der erstmaligen Entnahme einen Vertrag über 
den Bezug von Elektrizität abgeschlossen hat oder die Voraussetzungen einer Ersatzversor-
gung nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes vorliegen und 
2. dem Anschlussnutzer oder dessen Lieferanten ein Recht auf Netzzugang nach § 20 des 
Energiewirtschaftsgesetzes zusteht. 
Bei Kenntnis über den Wegfall der Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 2 ist der Netzbetreiber 
verpflichtet, den Anschlussnutzer und den Grundversorger hierüber unverzüglich in Textform 
zu unterrichten und den Anschlussnutzer auf die Grundversorgung nach § 36 des Energiewirt-
schaftsgesetzes und die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes hinzu-
weisen. 
(3) Der Anschlussnutzer ist verpflichtet, dem Netzbetreiber die Aufnahme der Nutzung des 
Netzanschlusses zur Entnahme von Elektrizität unverzüglich mitzuteilen. Der Netzbetreiber hat 
dem Anschlussnutzer die Mitteilung unverzüglich in Textform zu bestätigen. In der Bestätigung 
ist auf die Allgemeinen Bedingungen einschließlich der ergänzenden Bedingungen des 
Netzbetreibers und auf die Haftung des Netzbetreibers nach § 18 hinzuweisen. 
§ 4 Inhalt des Vertrages und der Bestätigung des Netzbetreibers 
(1) Der Netzanschlussvertrag und die Bestätigung des Netzbetreibers in Textform nach § 2 
Abs. 5 Satz 1 und § 3 Abs. 3 Satz 2 sollen eine zusammenhängende Aufstellung aller für den 
Vertragsschluss nach § 2 Abs. 2 oder die Anschlussnutzung nach § 3 notwendigen Angaben 
enthalten, insbesondere 
1.  Angaben zum Anschlussnehmer oder -nutzer (Firma, Registergericht, Registernummer, 
Familienname, Vorname, Geburtstag, Adresse, Kundennummer), 
2.  Anlagenadresse und Bezeichnung des Zählers oder des Aufstellungsorts des Zählers, 
3.  Angaben zum Netzbetreiber (Firma, Registergericht, Registernummer und Adresse) und 
4.  gegenüber dem Anschlussnehmer auch die am Ende des Netzanschlusses vorzuhaltende 
Leistung. 
Soweit die Angaben nach Satz 1 Nr. 1 nicht vorliegen, ist der Anschlussnehmer oder -nutzer 
verpflichtet, diese dem Netzbetreiber auf Anforderung mitzuteilen. 
(2) Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jedem Neukunden bei Entstehen des Netzanschlussver-
hältnisses oder des Anschlussnutzungsverhältnisses und auf Verlangen den übrigen Kunden 
die Allgemeinen Bedingungen unentgeltlich in Textform zur Verfügung zu stellen. Er hat die 
Allgemeinen Bedingungen auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. Sofern ein Neukunde 
dies verlangt, sind ihm die Allgemeinen Bedingungen in Papierform auszuhändigen. 
(3) Änderungen der ergänzenden Bedingungen, zu denen auch die Technischen Anschluss-
bedingungen nach§ 20 gehören, und Kostenerstattungsregelungen des Netzbetreibers 
werden jeweils zum Monatsbeginn erst nach öffentlicher Bekanntgabe und im Falle der 
technischen Anschlussbedingungen erst nach zusätzlicher Mitteilung an die 
Regulierungsbehörde wirksam. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, die Änderungen am Tage der 
öffentlichen Bekanntgabe auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. 
 
Teil 2 
Netzanschluss 
§ 5 Netzanschluss 
Der Netzanschluss verbindet das Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung 
mit der elektrischen Anlage des Anschlussnehmers. Er beginnt an der Abzweigstelle des 
Niederspannungsnetzes und endet mit der Hausanschlusssicherung, es sei denn, dass eine 
abweichende Vereinbarung getroffen wird; in jedem Fall sind auf die Hausanschlusssicherung 
die Bestimmungen über den Netzanschluss anzuwenden. 
 

§ 6 Herstellung des Netzanschlusses 
(1) Netzanschlüsse werden durch den Netzbetreiber hergestellt. Die Herstellung des Netzan-
schlusses soll vom Anschlussnehmer in Textform in Auftrag gegeben werden; auf Verlangen 
des Netzbetreibers ist ein von diesem zur Verfügung gestellter Vordruck zu verwenden. Der 
Netzbetreiber hat ab dem 1. Januar 2024 sicherzustellen, dass die Beauftragung der Herstel-
lung des Netzanschlusses und der sich daran anschließende Prozess auch auf seiner Inter-
netseite erfolgen kann. Die Netzbetreiber stimmen hierfür untereinander einheitliche Formate 
und Anforderungen an Inhalte ab. Der Netzbetreiber hat dem Anschlussnehmer unverzüglich, 
aber spätestens innerhalb von zehn Werktagen nach Beauftragung der Herstellung des Netz-
anschlusses den voraussichtlichen Zeitbedarf für die Herstellung des Netzanschlusses mitzu-
teilen. 
(2) Art, Zahl und Lage der Netzanschlüsse werden nach Beteiligung des Anschlussnehmers 
und unter Wahrungseiner berechtigten Interessen vom Netzbetreiber nach den anerkannten 
Regeln der Technik bestimmt. Das Interesse des Anschlussnehmers an einer kostengünstigen 
Errichtung der Netzanschlüsse ist dabei besonders zu berücksichtigen. 
(3) Auf Wunsch des Anschlussnehmers hat der Netzbetreiber die Errichter weiterer Anschluss-
leitungen so wieder Telekommunikationslinien im Sinne des § 3 Nummer 64 des Telekommu-
nikationsgesetzes im Hinblick auf eine gemeinsame Verlegung der verschiedenen Gewerke 
zu beteiligen. Er führt die Herstellung oder Änderungen des Netzanschlusses entweder selbst 
oder mittels Nachunternehmer durch. Wünsche des Anschlussnehmers bei der Auswahl des 
durchführenden Nachunternehmers sind vom Netzbetreiber angemessen zu berücksichtigen. 
Der Anschlussnehmer ist berechtigt, die für die Herstellung des Netzanschlusses erforderli-
chen Erdarbeiten auf seinem Grundstück im Rahmen des technisch Möglichen und nach den 
Vorgaben des Netzbetreibers durchzuführen oder durchführen zu lassen. Der Anschlussneh-
mer hat die baulichen Voraussetzungen für die sichere Errichtung des Netzanschlusses zu 
schaffen; für den Hausanschlusskasten oder die Hauptverteiler ist ein nach den anerkannten 
Regeln der Technik geeigneter Platz zur Verfügung zu stellen; die Einhaltung der anerkannten 
Regeln der Technik wird insbesondere vermutet, wenn die Anforderungen der DIN 18012 
(Ausgabe: November 2000)*) eingehalten sind. 
----- 
*)  amtlicher Hinweis: Zu beziehen beim Beuth Verlag GmbH, Berlin. 
§ 7 Art des Netzanschlusses 
Die Spannung beträgt am Ende des Netzanschlusses bei Drehstrom etwa 400 oder 230 Volt 
und bei Wechselstrom etwa 230 Volt. Die Frequenz beträgt etwa 50 Hertz. Welche Stromart 
und Spannung für das Vertragsverhältnis maßgebend sein sollen, ergibt sich daraus, an wel-
che Stromart und Spannung die Anlage des Anschlussnehmers angeschlossen ist oder ange-
schlossen werden soll. Bei der Wahl der Stromart sind die Belange des Anschlussnehmers im 
Rahmen der jeweiligen technischen Möglichkeiten angemessen zu berücksichtigen. 
§ 8 Betrieb des Netzanschlusses 
(1) Netzanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen des Netzbetreibers. Er hat sicherzustel-
len, dass sie in seinem Eigentum stehen oder ihm zur wirtschaftlichen Nutzung überlassen 
werden; soweit erforderlich, ist der Anschlussnehmer insoweit zur Mitwirkung verpflichtet. 
Netzanschlüsse werden ausschließlich von dem Netzbetreiber unterhalten, erneuert, geän-
dert, abgetrennt und beseitigt. Sie müssen zugänglich und vor Beschädigungen geschützt 
sein. Der Anschlussnehmer darf keine Einwirkungen auf den Netzanschluss vornehmen oder 
vornehmen lassen. 
(2) Jede Beschädigung des Netzanschlusses, insbesondere ein Schaden an der Hausan-
schlusssicherung oder das Fehlen von Plomben, ist dem Netzbetreiber unverzüglich mitzutei-
len. 
(3) Änderungen des Netzanschlusses werden nach Anhörung des Anschlussnehmers und un-
ter Wahrung seiner berechtigten Interessen vom Netzbetreiber bestimmt. 
§ 9 Kostenerstattung für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses 
(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, vom Anschlussnehmer die Erstattung der bei wirtschaftlich 
effizienter Betriebsführung notwendigen Kosten für 
1. die Herstellung des Netzanschlusses, 
2. die Änderungen des Netzanschlusses, die durch eine Änderung oder Erweiterung der 
Kundenanlage erforderlich oder aus anderen Gründen vom Anschlussnehmer veranlasst 
werden,zu verlangen. Die Kosten können auf der Grundlage der durchschnittlich für 
vergleichbare Fälle entstehenden Kosten pauschal berechnet werden. Im Falle einer 
pauschalierten Kostenberechnung sind Eigenleistungen des Anschlussnehmers angemessen 
zu berücksichtigen. Die Netzanschlusskosten sind so darzustellen, dass der Anschlussnehmer 
die Anwendung des pauschalierten Berechnungsverfahrens einfach nachvollziehen kann; 
wesentliche Berechnungsbestandteile sind auszuweisen. 
(2) Der Netzbetreiber ist berechtigt, für die Herstellung oder Änderungen des Netzanschlusses 
Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der 
Annahme besteht, dass der Anschlussnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommt. Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüsse 
beauftragt, ist der Netzbetreiber berechtigt, angemessene Abschlagszahlungen zu verlangen. 
(3) Kommen innerhalb von zehn Jahren nach Herstellung des Netzanschlusses weitere 
Anschlüsse hinzu und wird der Netzanschluss dadurch teilweise zum Bestandteil des 
Verteilernetzes, so hat der Netzbetreiber die Kosten neu aufzuteilen und dem 
Anschlussnehmer einen zu viel gezahlten Betrag zu erstatten. 
§ 10 Transformatorenanlage 
(1) Muss zum Netzanschluss eines Grundstücks eine besondere Transformatorenanlage 
aufgestellt werden, so kann der Netzbetreiber verlangen, dass der Anschlussnehmer einen 
geeigneten Raum oder Platz unentgeltlich für die Dauer des Netzanschlussverhältnisses zur 
Verfügung stellt. Der Netzbetreiber darf die Transformatorenanlage auch für andere Zwecke 
benutzen, soweit dies für den Anschlussnehmer zumutbar ist. 
Wird der Netzanschlussverhältnis für das Grundstück beendet, so hat der Anschlussnehmer 
die Transformatorenanlage noch drei Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies 
nicht zugemutet werden kann. 
(2) Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen an eine andere geeignete 
Stelle verlangen, wenn ihm ihr Verbleiben an der bisherigen Stelle nicht mehr zugemutet 
werden kann. Die Kosten der Verlegung hat der Netzbetreiber zu tragen; dies gilt nicht, soweit 
die Anlage ausschließlich dem Netzanschluss des Grundstücks dient. 
§ 11 Baukostenzuschüsse 
(1) Der Netzbetreiber kann von dem Anschlussnehmer einen angemessenen Baukostenzu-
schuss zur teilweisen Deckung der bei wirtschaftlich effizienter Betriebsführung notwendigen 
Kosten für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Verteileranlagen des Niederspan-
nungsnetzes einschließlich Transformatorenstationen verlangen, soweit sich diese Anlagen 
ganz oder teilweise dem Versorgungsbereich zuordnen lassen, in dem der Anschluss erfolgt. 
Baukostenzuschüsse dürfen höchstens 50 vom Hundert dieser Kosten abdecken. 
(2) Der von dem Anschlussnehmer als Baukostenzuschuss zu übernehmende Kostenanteil be-
misst sich nach dem Verhältnis, in dem die an seinem Netzanschluss vorzuhaltende Leistung 
zu der Summe der Leistungen steht, die in den im betreffenden Versorgungsbereich erstellten 
Verteileranlagen oder auf Grund der Verstärkung insgesamt vorgehalten werden können. Der 
Durchmischung der jeweiligen Leistungsanforderungen ist Rechnung zu tragen. Der Baukos-
tenzuschuss kann auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle entstehenden 
Kosten pauschal berechnet werden. 
(3) Ein Baukostenzuschuss darf nur für den Teil der Leistungsanforderung erhoben werden, 
der eine Leistungsanforderung von 30 Kilowatt übersteigt. 
(4) Der Netzbetreiber ist berechtigt, von dem Anschlussnehmer einen weiteren Baukostenzu-
schuss zu verlangen, wenn der Anschlussnehmer seine Leistungsanforderung erheblich über 
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das der ursprünglichen Berechnung zugrunde liegende Maß hinaus erhöht. Der Baukostenzu-
schuss ist nach den Absätzen 1 und 2 zu bemessen. 
(5)Der Baukostenzuschuss und die in § 9 geregelten Netzanschlusskosten sind getrennt zu 
errechnen und dem Anschlussnehmer aufgegliedert auszuweisen. 
(6)§ 9 Abs. 2 gilt entsprechend. 
§ 12 Grundstücksbenutzung 
(1)Anschlussnehmer, die Grundstückseigentümer sind, haben für Zwecke der örtlichen Ver-
sorgung (Niederspannungs- und Mittelspannungsnetz) das Anbringen und Verlegen von Lei-
tungen zur Zu- und Fortleitung von Elektrizität über ihre im Gebiet des Elektrizitätsversorgungs-
netzes der allgemeinen Versorgung liegenden Grundstücke, ferner das Anbringen von Lei-
tungsträgern und sonstigen Einrichtungen sowie erforderliche Schutzmaßnahmen unentgelt-
lich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, 
1.die an das Elektrizitätsversorgungsnetz angeschlossen sind, 
2.die vom Eigentümer in wirtschaftlichem Zusammenhang mit einem an das Netz angeschlos-
senen Grundstück genutzt werden oder 
3.für die die Möglichkeit des Netzanschlusses sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. 
Sie besteht nicht, wenn die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer mehr als not-
wendig oder in unzumutbarer Weise belasten würde; insbesondere ist die Inanspruchnahme 
des Grundstücks zwecks Anschlusses eines anderen Grundstücks an das Elektrizitätsversor-
gungsnetz grundsätzlich verwehrt, wenn der Anschluss über das eigene Grundstück des an-
deren Anschlussnehmers möglich und dem Netzbetreiber zumutbar ist. 
(1) Der Anschlussnehmer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruch-
nahme des Grundstücks zu benachrichtigen. 
(2) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an 
der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat der Netz-
betreiber zu tragen; dies gilt nicht, soweit die Einrichtungen ausschließlich dem Anschluss des 
Grundstücks dienen. 
(3) Wird die Anschlussnutzung eingestellt, so hat der Eigentümer die auf seinen Grundstücken 
befindlichen Einrichtungen noch drei Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies 
nicht zugemutet werden kann. 
(4) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie 
für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und 
Verkehrsflächen bestimmt sind. 
§ 13 Elektrische Anlage 
(1)Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Instandhaltung der elektri-
schen Anlage hinter der Hausanschlusssicherung (Anlage) ist der Anschlussnehmer gegen-
über dem Netzbetreiber verantwortlich. Satz 1 gilt nicht für die Messeinrichtungen, die nicht im 
Eigentum des Anschlussnehmers stehen. Hat der Anschlussnehmer die Anlage ganz oder teil-
weise einem Dritten vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so bleibt er verantwort-
lich. 
(2)Unzulässige Rückwirkungen der Anlage sind auszuschließen. Um dies zu gewährleisten, 
darf die Anlage nur nach den Vorschriften dieser Verordnung, nach anderen anzuwendenden 
Rechtsvorschriften und behördlichen Bestimmungen sowie nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und instand gehalten werden. In Bezug auf 
die allgemein anerkannten Regeln der Technik gilt § 49 Abs. 2 Nr. 1 des Energiewirtschafts-
gesetzes entsprechend. Die Arbeiten dürfen außer durch den Netzbetreiber nur durch ein in 
ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen 
durchgeführt werden; im Interesse des Anschlussnehmers darf der Netzbetreiber eine Eintra-
gung in das Installateurverzeichnis nur von dem Nachweis einer ausreichenden fachlichen 
Qualifikation für die Durchführung der jeweiligen Arbeiten abhängig machen. Mit Ausnahme 
des Abschnitts zwischen Hausanschlusssicherung und Messeinrichtung einschließlich der 
Messeinrichtung gilt Satz 4 nicht für Instandhaltungsarbeiten. Es dürfen nur Materialien und 
Geräte verwendet werden, die entsprechend § 49 des Energiewirtschaftsgesetzes unter Be-
achtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik hergestellt wurden. Die Einhaltung der 
Voraussetzungen des Satzes 6 wird vermutet, wenn die vorgeschriebene CE-Kennzeichnung 
vorhanden ist. Sofern die CE-Kennzeichnung nicht vorgeschrieben ist, wird dies auch vermu-
tet, wenn die Materialien oder Geräte das Zeichen einer akkreditierten Stelle tragen, insbeson-
dere das VDE-Zeichen oder das GS-Zeichen. Materialien und Geräte, die in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder der Türkei oder einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Freihandelsassoziation, der Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum ist, rechtmäßig hergestellt oder in den Verkehr gebracht worden sind und die 
den technischen Spezifikationen der Zeichen im Sinne des Satzes 8 nicht entsprechen, werden 
einschließlich der von den vorgenannten Staaten durchgeführten Prüfungen und Überwachun-
gen als gleichwertig behandelt, wenn mit ihnen das geforderte Schutzniveau gleichermaßen 
dauerhaft erreicht wird. Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu über-
wachen. 
(3)Anlagenteile, in denen nicht gemessene elektrische Energie fließt, können vom Netzbetrei-
ber plombiert werden. Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben 
des Netzbetreibers vom Anschlussnehmer zu veranlassen. 
(4)In den Leitungen zwischen dem Ende des Hausanschlusses und dem Zähler darf der Span-
nungsfall unter Zugrundelegung der Nennstromstärke der vorgeschalteten Sicherung nicht 
mehr als 0,5 vom Hundert betragen. 
§ 14 Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage 
(1) Der Netzbetreiber oder dessen Beauftragter hat die Anlage über den Netzanschluss an das 
Verteilernetzanzuschließen und den Netzanschluss in Betrieb zu nehmen. Die Anlage hinter 
dem Netzanschluss bis zu der in den Technischen Anschlussbedingungen definierten Trenn-
vorrichtung für die Inbetriebsetzung der nachfolgenden Anlage, anderenfalls bis zu den Haupt- 
oder Verteilungssicherungen, darf nur durch den Netzbetreiber oder mit seiner Zustimmung 
durch das Installationsunternehmen (§ 13 Abs. 2 Satz 2) in Betrieb genommen werden. Die 
Anlage hinter dieser Trennvorrichtung darf nur durch das Installationsunternehmen in Betrieb 
gesetzt werden. 
(2) Jede Inbetriebsetzung, die nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 1 und 2 von dem Netzbe-
treiber vorgenommen werden soll, ist bei ihm von dem Unternehmen, das nach § 13 Abs. 2 
die Arbeiten an der Anlage ausgeführt hat, in Auftrag zu geben. Auf Verlangen des Netzbetrei-
bers ist ein von diesem zur Verfügung gestellter Vordruck zu verwenden. 
(3) Der Netzbetreiber kann für die Inbetriebsetzung vom Anschlussnehmer Kostenerstattung 
verlangen; die Kosten können auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle 
entstehenden Kosten pauschal berechnet werden. Die Kosten sind so darzustellen, dass der 
Anschlussnehmer die Anwendung des pauschalierten Berechnungsverfahrens einfach nach-
vollziehen kann. 
§ 15 Überprüfung der elektrischen Anlage 
(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Anlage vor und, um unzulässige Rückwirkungen auf 
Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter auszuschließen, auch nach ihrer Inbetriebset-
zung zu überprüfen. Er hat den Anschlussnehmer auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerk-
sam zu machen und kann deren Beseitigung verlangen. 
(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störungen 
erwarten lassen, so ist der Netzbetreiber berechtigt, den Anschluss zu verweigern oder die 
Anschlussnutzung zu unterbrechen; bei Gefahr für Leib oder Leben ist er hierzu verpflichtet. 
(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch deren 
Anschluss an das Verteilernetz übernimmt der Netzbetreiber keine Haftung für die Mängelfrei-
heit der Anlage. Dies gilt nicht, wenn er bei einer Überprüfung Mängel festgestellt hat, die eine       
Gefahr für Leib oder Leben darstellen. 
 
 

Teil 3 
Anschlussnutzung 
§ 16 Nutzung des Anschlusses 
(1) Der Netzbetreiber ist bei Bestehen eines Anschlussnutzungsverhältnisses verpflichtet, dem 
Anschlussnutzerin dem im Netzanschlussverhältnis vorgesehenen Umfang die Nutzung des 
Netzanschlusses jederzeit zu ermöglichen. Dies gilt nicht, soweit und solange der 
Netzbetreiber hieran durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm im 
Sinne des § 18 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Energiewirtschaftsgesetzes aus 
wirtschaftlichen Gründen nicht zugemutet werden kann, gehindert ist. 
(2) Die Anschlussnutzung hat zur Voraussetzung, dass der Gebrauch der Elektrizität mit einem 
Verschiebungsfaktor zwischen cos Phi = 0,9 kapazitiv und 0,9 induktiv erfolgt. Anderenfalls 
kann der Netzbetreiber den Einbau ausreichender Kompensationseinrichtungen verlangen. 
(3) Der Netzbetreiber hat Spannung und Frequenz möglichst gleichbleibend zu halten. 
Allgemein übliche Verbrauchsgeräte und Stromerzeugungsanlagen müssen einwandfrei 
betrieben werden können. Stellt der Anschlussnutzer Anforderungen an die Stromqualität, die 
über die Verpflichtungen nach den Sätzen 1 und 2 hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, 
innerhalb seines Bereichs Vorkehrungen zum störungsfreien Betrieb seiner Geräte und 
Anlagen zu treffen. 
(4) Zwischen Anschlussnutzer und Netzbetreiber gelten die §§ 7, 8, 12 und 13 Abs. 1 und 2, § 
14 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3 sowie § 15 entsprechend. 
§ 17 Unterbrechung der Anschlussnutzung 
(1) Die Anschlussnutzung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme 
betriebsnotwendiger Arbeiten oder zur Vermeidung eines drohenden Netzzusammenbruchs 
erforderlich ist. Der Netzbetreiber hat jede Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit unverzüglich 
zu beheben. Eine notwendige Unterbrechung wegen eines vom Anschlussnutzer veranlassten 
Austauschs der Messeinrichtung durch einen Messstellenbetreiber nach den Vorschriften des 
Messstellenbetriebsgesetzes hat der Netzbetreiber nicht zu vertreten. 
(2) Der Netzbetreiber hat die Anschlussnutzer bei einer beabsichtigten Unterbrechung der 
Anschlussnutzung rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrichten. Bei kurzen 
Unterbrechungen ist er zur Unterrichtung nur gegenüber Anschlussnutzern verpflichtet, die zur 
Vermeidung von Schäden auf eine ununterbrochene Stromzufuhr angewiesen sind und dies 
dem Netzbetreiber unter Angabe von Gründen schriftlich mitgeteilt haben. Die Pflicht zur 
Benachrichtigung entfällt, wenn die Unterrichtung 
1.  nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und der Netzbetreiber dies nicht zu 
vertreten hat oder 
2.  die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern würde. 
In den Fällen des Satzes 3 ist der Netzbetreiber verpflichtet, dem Anschlussnutzer auf 
Nachfrage nachträglich mitzuteilen, aus welchem Grund die Unterbrechung vorgenommen 
worden ist. 
§ 18 Haftung bei Störungen der Anschlussnutzung 
(1) Soweit der Netzbetreiber für Schäden, die ein Anschlussnutzer durch Unterbrechung oder 
durch Unregelmäßigkeiten in der Anschlussnutzung erleidet, aus Vertrag, 
Anschlussnutzungsverhältnis oder unerlaubter Handlung haftet und dabei Verschulden des 
Unternehmens oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen vorausgesetzt wird, wird 
1.  hinsichtlich eines Vermögensschadens widerleglich vermutet, dass Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit vorliegt, 
2.  hinsichtlich der Beschädigung einer Sache widerleglich vermutet, dass Vorsatz oder 
Fahrlässigkeit vorliegt. 
Bei Vermögensschäden nach Satz 1 Nr. 1 ist die Haftung für sonstige Fahrlässigkeit 
ausgeschlossen. 
(2) Bei weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verursachten Sachschäden ist die Haftung des 
Netzbetreibers gegenüber seinen Anschlussnutzern auf jeweils 5.000 Euro begrenzt. Die 
Haftung für nicht vorsätzlich verursachte Sachschäden ist je Schadensereignis insgesamt 
begrenzt auf 
1.  2,5 Millionen Euro bei bis zu 25.000 an das eigene Netz angeschlossenen 
Anschlussnutzern; 
2.  10 Millionen Euro bei 25.001 bis 100.000 an das eigene Netz angeschlossenen 
Anschlussnutzern; 
3.  20 Millionen Euro bei 100.001 bis 200.000 an das eigene Netz angeschlossenen 
Anschlussnutzern; 
4.  30 Millionen Euro bei 200.001 bis einer Million an das eigene Netz angeschlossenen 
Anschlussnutzern; 
5.  40 Millionen Euro bei mehr als einer Million an das eigene Netz angeschlossenen 
Anschlussnutzern. 
In diese Höchstgrenzen werden auch Schäden von Anschlussnutzern in vorgelagerten 
Spannungsebenen einbezogen, wenn die Haftung ihnen gegenüber im Einzelfall entsprechend 
Satz 1 begrenzt ist. 
(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Anschlussnutzern anzuwenden, die 
diese gegen einen dritten Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des 
Energiewirtschaftsgesetzes aus unerlaubter Handlung geltend machen. Die Haftung dritter 
Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes ist je Schadensereignis 
insgesamt begrenzt auf das Dreifache des Höchstbetrages, für den sie nach Absatz 2 Satz 2 
eigenen Anschlussnutzern gegenüber haften. Hat der dritte Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 
27 des Energiewirtschaftsgesetzes keine eigenen an das Netz angeschlossenen 
Anschlussnutzer im Sinne dieser Verordnung, so ist die Haftung insgesamt auf 200 Millionen 
Euro begrenzt. In den Höchstbetrag nach den Sätzen 2 und 3 können auch 
Schadensersatzansprüche von nicht unter diese Verordnung fallenden Kunden einbezogen 
werden, die diese gegen das dritte Unternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen, 
wenn deren Ansprüche im Einzelfall entsprechend Absatz 2 Satz 1 begrenzt sind. Der 
Netzbetreiber ist verpflichtet, seinen Anschlussnutzern auf Verlangen über die mit der 
Schadensverursachung durch einen dritten Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des 
Energiewirtschaftsgesetzes zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als 
sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und ihre 
Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist. 
(4) Bei grob fahrlässig verursachten Vermögensschäden ist die Haftung des Netzbetreibers, 
an dessen Netz der Anschlussnutzer angeschlossen ist, oder eines dritten Netzbetreibers, 
gegen den der Anschlussnutzer Ansprüche geltend macht, gegenüber seinen 
Anschlussnutzern auf jeweils 5.000 Euro sowie je Schadensereignis insgesamt auf 20 vom 
Hundert der in Absatz 2 Satz 2 sowie Absatz 3 Satz 2 und 3 genannten Höchstbeträge 
begrenzt. Absatz 2 Satz 3 sowie Absatz 3 Satz 1, 4 und 5 gelten entsprechend. 
(5) Übersteigt die Summe der Einzelschäden die jeweilige Höchstgrenze, so wird der 
Schadensersatz in dem Verhältnis gekürzt, in dem die Summe aller Schadensersatzansprüche 
zur Höchstgrenze steht. Sind nach Absatz 2 Satz 3 oder nach Absatz 3 Satz 4, jeweils auch in 
Verbindung mit Absatz 4, Schäden von nicht unter diese Verordnung fallenden Kunden in die 
Höchstgrenze einbezogen worden, so sind sie auch bei der Kürzung nach Satz 1 entsprechend 
einzubeziehen. Bei Ansprüchen nach Absatz 3 darf die Schadensersatzquote nicht höher sein 
als die Quote der Kunden des dritten Netzbetreibers. 
(6) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 30 Euro, die weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig verursacht worden sind. 
(7) Der geschädigte Anschlussnutzer hat den Schaden unverzüglich dem Netzbetreiber oder, 
wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen mitzuteilen. 
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Teil 4 
Gemeinsame Vorschriften 
Abschnitt 1 
Anlagenbetrieb und Rechte des Netzbetreibers 
§ 19 Betrieb von elektrischen Anlagen, Verbrauchsgeräten und Ladeeinrichtungen, 
Eigenanlagen 
(1) Anlage und Verbrauchsgeräte sind vom Anschlussnehmer oder -nutzer so zu betreiben, 
dass Störungen anderer Anschlussnehmer oder -nutzer und störende Rückwirkungen auf Ein-
richtungen des Netzbetreibers oder Dritter ausgeschlossen sind. 
(2) Erweiterungen und Änderungen von Anlagen sowie die Verwendung zusätzlicher Ver-
brauchsgeräte sind dem Netzbetreiber mitzuteilen, soweit sich dadurch die vorzuhaltende Leis-
tung erhöht oder mit Netzrückwirkungen zu rechnen ist. Auch Ladeeinrichtungen für Elektro-
fahrzeuge sind dem Netzbetreiber vor deren Inbetriebnahme mitzuteilen. Deren 
Inbetriebnahme bedarf darüber hinaus der vorherigen Zustimmung des Netzbetreibers, sofern 
ihre Summen-Bemessungsleistung 12 Kilovoltampere je elektrischer Anlage überschreitet; der 
Netzbetreiber ist in diesem Fall verpflichtet, sich innerhalb von zwei Monaten nach Eingang 
der Mitteilung zu äußern. Stimmt der Netzbetreiber nicht zu, hat er den Hinderungsgrund, 
mögliche Abhilfemaßnahmen des Netzbetreibers und des Anschlussnehmers oder -nutzers 
sowie einen hierfür beim Netzbetreiber erforderlichen Zeitbedarf darzulegen. Einzelheiten über 
den Inhalt und die Form der Mitteilungen kann der Netzbetreiber regeln. 
(3) Vor der Errichtung einer Eigenanlage hat der Anschlussnehmer oder -nutzer dem Netzbe-
treiber Mitteilung zumachen. Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat durch geeignete Maßnah-
men sicherzustellen, dass von seiner Eigenanlage keine schädlichen Rückwirkungen in das 
Elektrizitätsversorgungsnetz möglich sind. Der Anschluss von Eigenanlagen ist mit dem Netz-
betreiber abzustimmen. Dieser kann den Anschluss von der Einhaltung der von ihm nach § 20 
festzulegenden Maßnahmen zum Schutz vor Rückspannungen abhängig machen. 
(4) Ab dem 1. Januar 2024 hat der Netzbetreiber sicherzustellen, dass die nach den Absätzen 
2 und 3 erforderlichen Mitteilungen des Anschlussnehmers oder ‑nutzers auch auf seiner In-
ternetseite erfolgen können. Die Netzbetreiber stimmen hierfür untereinander einheitliche For-
mate und Anforderungen an Inhalte ab. 
§ 20 Technische Anschlussbedingungen 
Der Netzbetreiber ist berechtigt, in Form von Technischen Anschlussbedingungen weitere 
technische Anforderungen an den Netzanschluss und andere Anlagenteile sowie an den Be-
trieb der Anlage einschließlich der Eigenanlage festzulegen, soweit dies aus Gründen der si- 
cheren und störungsfreien Versorgung, insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse des 
Verteilernetzes, notwendig ist. Diese Anforderungen müssen den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik entsprechen. Der Anschluss bestimmter Verbrauchsgeräte kann in den Tech-
nischen Anschlussbedingungen von der vorherigen Zustimmung des Netzbetreibers abhängig 
gemacht werden. Die Zustimmung darf nur verweigert werden, wenn der Anschluss eine si-
chere und störungsfreie Versorgung gefährden würde. 
§ 21 Zutrittsrecht 
Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Aus-
weis versehenen Beauftragten des Netzbetreibers oder des Messstellenbetreibers den Zutritt 
zum Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies für die Prüfung der techni-
schen Einrichtungen und Messeinrichtungen, zum Austausch der Messeinrichtung, auch an-
lässlich eines Wechsels des Messstellenbetreibers, zur Ablesung der Messeinrichtung oder 
zur Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung erforderlich ist. Die Benach-
richtigung kann durch Mitteilung an die jeweiligen Anschlussnehmer oder -nutzer oder durch 
Aushang an oder im jeweiligen Haus erfolgen. Im Falle der Ablesung der Messeinrichtungen 
muss die Benachrichtigung mindestens drei Wochen vor dem Betretungstermin erfolgen; min-
destens ein Ersatztermin ist anzubieten. Eine vorherige Benachrichtigung ist in den Fällen des 
§ 24 Abs. 1 nicht erforderlich. 
§ 22 Mess- und Steuereinrichtungen 
(1) Für Mess- und Steuereinrichtungen hat der Anschlussnehmer Zählerplätze nach den aner-
kannten Regeln der Technik unter Beachtung der technischen Anforderungen nach § 20 vor-
zusehen. 
(2) Der Netzbetreiber bestimmt den Anbringungsort von Mess- und Steuereinrichtungen. Bei 
der Wahl des Aufstellungsorts ist die Möglichkeit der Ausstattung mit einem intelligenten Mess-
system nach dem Messstellenbetriebsgesetz zu berücksichtigen. In Gebäuden, die neu an das 
Energieversorgungsnetz angeschlossen werden, sind die Messstellen so anzulegen, dass 
Smart-Meter-Gateways nach dem Messstellenbetriebsgesetz nachträglich einfach eingebaut 
werden können; ausreichend in diesem Sinne ist ein Zählerschrank, der Platz für ein Smart-
Meter-Gateway bietet. Dies ist auch in Gebäuden anzuwenden, die einer größeren Renovier-
ung im Sinne der Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom   
19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (ABl. L 153 vom 18.6.2010, S. 
13) unterzogen werden, soweit dies technisch machbar und wirtschaftlich zumutbar ist. Der 
Netzbetreiber hat den Anschlussnehmer anzuhören und dessen berechtigte Interessen bei der 
Wahl des Aufstellungsorts zu wahren. Er ist verpflichtet, den bevorzugten Aufstellungsort des 
Anschlussnehmers zu wählen, wenn dies ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung 
möglich ist. Der Anschlussnehmer hat die Kosten einer Verlegung der Mess- und Steuer-
einrichtungen nach Satz 5 zu tragen. 
(3) Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass die Mess- und Steuer-
einrichtungenzugänglich sind. Er hat den Verlust, Beschädigungen und Störungen von Mess- 
und Steuereinrichtungen dem Netzbetreiber und dem Messstellenbetreiber unverzüglich mit-
zuteilen. 
Abschnitt 2  
Fälligkeit, Folge von Zuwiderhandlungen, Beendigung der Rechtsverhältnisse 
§ 23 Zahlung, Verzug 
(1) Rechnungen werden zu dem vom Netzbetreiber angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch 
zwei Wochennach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. Einwände gegen Rechnungen be-
rechtigen gegenüber dem Netzbetreiber zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweige-
rung nur, soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht. § 315 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt. 
(2) Bei Zahlungsverzug des Anschlussnehmers oder -nutzers kann der Netzbetreiber, wenn er 
erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die 
dadurch entstandenen Kosten für strukturell vergleichbare Fälle auch pauschal berechnen; die 
pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem 
gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des 
Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. 
(3) Gegen Ansprüche des Netzbetreibers kann vom Anschlussnehmer oder -nutzer nur mit un-
bestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. 
§ 24 Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung 
(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung ohne vorhe-
rige Androhung zu unterbrechen, wenn der Anschlussnehmer oder -nutzer dieser Verordnung 
zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, um 
1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Sachen von erheblichem 
Wert abzuwenden, 
2. die Anschlussnutzung ohne Messeinrichtung, unter Umgehung, Beeinflussung oder vor  
 
 
 
 
 
Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern oder 

3.zu gewährleisten, dass Störungen anderer Anschlussnehmer oder -nutzer oder störende 
Rückwirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter ausgeschlossen sind. 
Der Netzbetreiber ist verpflichtet, dem Anschlussnehmer oder -nutzer auf Nachfrage 
mitzuteilen, aus welchem Grund die Unterbrechung vorgenommen worden ist. 
(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer 
Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist der Netzbetreiber berechtigt, den Netzanschluss und 
die Anschlussnutzung vier Wochen nach Androhung zu unterbrechen. Dies gilt nicht, wenn die 
Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder 
der Anschlussnehmer oder -nutzer darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen 
Verpflichtungen nachkommt. 
(3) Der Netzbetreiber ist berechtigt, auf Anweisung des Lieferanten des Anschlussnutzers die 
Anschlussnutzung zu unterbrechen, soweit der Lieferant dem Anschlussnutzer gegenüber 
hierzu vertraglich berechtigt ist und der Lieferant das Vorliegen der Voraussetzungen für die 
Unterbrechung gegenüber dem Netzbetreiber glaubhaft versichert und den Netzbetreiber von 
sämtlichen Schadensersatzansprüchen freistellt, die sich aus einer unberechtigten 
Unterbrechung ergeben können; dabei ist auch glaubhaft zu versichern, dass dem 
Anschlussnutzer keine Einwendungen oder Einreden zustehen, die die Voraussetzungen der 
Unterbrechung der Anschlussnutzung entfallen lassen. 
(4) In den Fällen des Absatzes 2 ist der Beginn der Unterbrechung des Netzanschlusses und 
der Anschlussnutzung dem Anschlussnutzer drei Werktage im Voraus anzukündigen. Dies gilt 
nicht, soweit der Lieferant zu einer entsprechenden Ankündigung verpflichtet ist. 
(5) Der Netzbetreiber hat die Unterbrechung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung 
unverzüglich aufzuheben, sobald die Gründe für die Unterbrechung entfallen sind und der 
Anschlussnehmer oder -nutzer oder im Falle des Absatzes 3 der Lieferant oder der 
Anschlussnutzer die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses und 
der Anschlussnutzung ersetzt hat. Die Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle 
pauschal berechnet werden; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. 
Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht 
übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Der 
Nachweis geringerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten. 
§ 25 Kündigung des Netzanschlussverhältnisses 
(1) Das Netzanschlussverhältnis kann mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines 
Kalendermonatsgekündigt werden. Eine Kündigung durch den Netzbetreiber ist nur möglich, 
soweit eine Pflicht zum Netzanschluss nach § 18 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes nicht besteht. 
(2) Tritt an Stelle des bisherigen Netzbetreibers ein anderes Unternehmen in die sich aus dem 
Netzanschlussverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein, so bedarf es hierfür nicht der 
Zustimmung des Anschlussnehmers. Der Wechsel des Netzbetreibers ist öffentlich bekannt zu 
machen und auf der Internetseite des Netzbetreibers zu veröffentlichen. 
(3) Die Kündigung bedarf der Textform. 
§ 26 Beendigung des Anschlussnutzungsverhältnisses 
(1) Das Anschlussnutzungsverhältnis besteht, bis der Anschlussnutzer die Anschlussnutzung 
einstellt. Er ist verpflichtet, dies dem Netzbetreiber unverzüglich mitzuteilen. 
(2) Im Falle einer Kündigung des Netzanschlussvertrages nach § 25 oder § 27 endet das 
Anschlussnutzungsverhältnis mit der Beendigung des Netzanschlussvertrages. 
§ 27 Fristlose Kündigung oder Beendigung 
Der Netzbetreiber ist in den Fällen des § 24 Abs. 1 berechtigt, das Netzanschlussverhältnis 
fristlos zu kündigen oder die Anschlussnutzung fristlos zu beenden, wenn die 
Voraussetzungen zur Unterbrechung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung 
wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach § 24 Abs. 2 ist der 
Netzbetreiber zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht 
wurde; § 24 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
Teil 5 Schlussbestimmungen 
§ 28 Gerichtsstand 
Gerichtsstand ist der Ort des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung. 
§ 29 Übergangsregelung 
(1) Der Netzbetreiber ist verpflichtet, die Anschlussnehmer durch öffentliche Bekanntgabe und 
Veröffentlichung im Internet über die Möglichkeit einer Anpassung nach § 115 Abs. 1 Satz 2 
des Energiewirtschaftsgesetzes zu informieren. Die Anpassung ist in Textform zu verlangen. 
Der Netzbetreiber kann die Anpassung gegenüber allen Anschlussnehmern auch in der in Satz 
1 genannten Weise verlangen. Im Falle des Satzes 3 erfolgt die Anpassung mit Wirkung vom 
auf die Bekanntmachung folgenden Tag. Von der Anpassung ausgenommen ist § 4 Abs. 1. 
(2) Die Frist nach § 10 Abs. 2 und nach § 12 Abs. 4 beginnt mit dem 8. November 2006. Läuft 
jedoch die in § 10 Abs. 6 und § 11 Abs. 2 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für 
die Elektrizitätsversorgung von Tarifkunden vom 21. Juni 1979 (BGBl. I S. 684), zuletzt 
geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3214), bestimmte 
Frist früher als die gemäß Satz 1 bestimmte Frist ab, bleibt es dabei. 
(3) Wird vor dem 1. Juli 2007 ein Anschluss an eine Verteileranlage hergestellt, die vor dem 8. 
November 2006 errichtet oder mit deren Errichtung vor dem 8. November 2006 begonnen 
worden ist und ist der Anschluss ohne Verstärkung der Verteileranlage möglich, so kann der 
Netzbetreiber abweichend von § 11 Abs. 1 bis 3 einen Baukostenzuschuss nach Maßgabe der 
für die Verteileranlage bisher verwendeten Berechnungsmaßstäbe verlangen. Der nach Satz 
1 berechnete Baukostenzuschuss ist auf den Wert nach § 11 Abs. 1 Satz 2 zu kürzen. 
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Stromkontor Griesheim GmbH, Stroofstraße 27, 65933 Frankfurt  
Telefon:   02204 844 720 Fax. 02204 844 739  
Geschäftsführer: Christian Meier, Bernd Breuer Sitz der Gesellschaft: Frankfurt am Main 
Bankverbindung: IBAN: DE97 1001 0010 0931 0631 03 BIC: PBNKDEFFXXX  
Registergericht: Amtsgericht Frankfurt/Main  HRB 116302, Finanzamt Frankfurt – St.Nr.: 047/245/78152 

I.  Die Ergänzende Bedingungen und das Preisblatt der Stromkontor Griesheim 
GmbH (nachfolgend  Netzbetreiber genannt) gelten für den Netzanschluss von 
Letztverbrauchern an das Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen 
Versorgung in Niederspannung (Niederspannungsnetz) und für die Nutzung 
dieses Anschlusses zur Entnahme von Elektrizität 

1. Allgemeines 
 Die Ergänzenden Bedingungen treffen ergänzende Regelungen zu den Allgemeinen 

Bedingungen, die in der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den 
Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung 
(Niederspannungsanschlussverordnung – NAV) festgelegt sind. Sie sind neben den 
Allgemeinen Bedingungen Bestandteil der Netzanschluss- bzw. 
Anschlussnutzungsverhältnisse. 

2. Weitere Bestandteile der Ergänzenden Bedingungen  
 Zu den Ergänzenden Bedingungen gehören auch die Technischen Regelungen für 

den Anschluss an das Niederspannungsnetz. Diese sind in ihrer aktuellen Fassung, 
unter www.skg24.com abrufbar.  
Die nachfolgenden Preise stellen Pauschalpreise für die jeweils aufgeführten 
Leistungen dar. Der Netzbetreiber behält sich das Recht vor, im Einzelfall nach 
Aufwand abzurechnen. 

2.1 Arbeiten an Hausanschlüssen 
2.1.1 Auswechseln der Hausanschlusssicherung 
2.1.2 Vergebliche Anfahrt 
 Vom Anschlussnehmer/-nutzer zu vertretende erfolglose Anfahrt zur Durchführung 

einer Maßnahme nach 2.1.1. (z.B. Nichtanwesenheit oder verwehrter Zugang) 
2.2 Arbeiten an Mess- und Steuereinrichtungen 
2.2.1 Zählermontage 
 Montage, Wechsel oder Demontage einer Mess-/Steuereinrichtung, inklusive 

einmaliger Anfahrt. 
2.2.2 Nachprüfung von Messeinrichtungen auf Verlangen des Kunden 
2.2.3 Erneuerung Plomben 
2.2.4 Vergebliche Anfahrt 

Vom Anschlussnehmer/-nutzer zu vertretende erfolglose Anfahrt zur Erbringung / 
Durchführung einer der unter 2.2.1. bis 2.2.3. aufgeführten Leistungen / Maßnahmen 
oder sonstiger Leistungen für Direktzählereinrichtungen LGZ oder 
Wandlerzähleinrichtungen SLP und LGZ (z.B. Nichtanwesenheit; verwehrter Zugang 
zum Zählerplatz; Zählerplatz nicht TAB-konform). 

3. Netzanschlusses (zu §§ 5-9 NAV) 
3.1. Für die Herstellung sowie Veränderungen des Netzanschlusses auf Veranlassung des 

Anschlussnehmers ist das Formblatt - Strom_Anmeldung_zum_Netzanschluss - zu 
verwenden. 

3.2. Jedes Grundstück, das eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet, bzw. jedes 
Gebäude, dem eine eigene Hausnummer zugeteilt ist, ist über einen eigenen 
Netzanschluss an das Stromversorgungsnetz anzuschließen, soweit keine 
berechtigten Interessen des Anschlussnehmers entgegenstehen. 

3.3. Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber die Kosten für die Erstellung des 
Netzanschlusses, d.h. der Verbindung des Verteilungsnetzes mit der elektrischen 
Anlage, beginnend an der Abzweigstelle des Niederspannungsnetzes und endend mit 
der Hausanschlusssicherung. Ferner erstattet der Anschlussnehmer die Kosten für 
Veränderungen des Netzanschlusses, die durch eine Änderung oder Erweiterung 
seiner elektrischen Anlage erforderlich oder aus anderen Gründen von ihm veranlasst 
werden. Für vergleichbare Netzanschlüsse (Anschlüsse an das vorhandene 
Niederspannungsnetz bis 160 A) werden pauschal ermittelte Kosten in Rechnung 
gestellt. Das jeweilige Preisblatt für pauschale Versorgungsanschlüsse finden Sie auf 
unserer Homepage www.stromnetz24.com. 

3.4. Der Netzbetreiber ist berechtigt, den Netzanschluss abzutrennen, wenn das 
Netzanschlussverhältnis beendet wird. 

4. Kosten 
Bei den nachfolgend angegebenen Kostenpositionen handelt es sich um 
Kostenpauschalen, die auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle 
entstehenden Kosten pauschal berechnet wurden. Der Netzbetreiber  behält sich das 
Recht vor, im Einzelfall nach Aufwand abzurechnen. Davon macht sie insbesondere 
immer dann Gebrauch, wenn es sich bei dem Einzelfall um keinen vergleichbaren Fall 
im Sinne des Satzes 1 handelt, z.B. auch wenn aufgrund besonderer Umstände (z.B. 
Querung von Straßen, Baumstandorten oder anderen Medienträgern) höhere Kosten 
entstehen, die durch die Kostenpauschalen nicht abgedeckt werden. Die nachfolgend 
aufgeführten Kostenpositionen 4.1.1. bis 4.1.6. werden je Netzanschluss zzgl. 
Montage und Demontage der Messeinrichtung berechnet. Dies gilt auch dann, wenn 
anstelle eines bisher bestehenden, nicht mehr leistungsfähigen Anschlusses mehrere 
neue Netzanschlüsse hergestellt werden. 

4.1 Netzanschlusskosten 
4.1.1 Zeitlich befristete Netzanschlüsse (bis 200 A), z.B. Baustromanschlüsse  
 Herstellung und Demontage der Verbindung am Niederspannungsnetz zur 

Inbetriebsetzung und Außerbetriebsetzung eines zeitlich auf maximal zwei Jahre 
begrenzten Netzanschlusses bis 200 A, inklusive Freischaltung, An- und Abklemmen 
der Kabel, Wiederinbetriebnahme sowie An- und Abfahrten. 

4.1.2 Netzanschluss innen (bis 100 A / bis 200 A) Herstellung eines Netzanschlusses bis 
100 A / bis 200 A in geeigneten Innenräumen, inklusive Verbindung des Anschlusses 
mit der Verteileranlage, Verlegung des Anschlusskabels, Montage und Anschluss des 
Hausanschlusskastens, Inbetriebsetzung. Für die Montage der Hauseinführung und 
deren Abdichtung gegen das Mauerwerk ist der Anschlussnehmer verantwortlich. 

4.1.3 Netzanschluss mittels Hausanschlusssäule (bis 100 A) Herstellung eines 
Netzanschlusses bis 100 A in einer Hausanschlusssäule, inklusive Verbindung des 
Anschlusses mit der Verteileranlage, Verlegung des Anschlusskabels, Montage und 
Anschluss der Hausanschlusssäule sowie Inbetriebsetzung. 

4.1.4 Netzanschluss mittels Zähleranschlusssäule (bis 100 A) 

Herstellung eines Netzanschlusses bis 100 A in einer Zähleranschlusssäule, inklusive 
Verbindung des Anschlusses mit der Verteileranlage, Verlegung des Anschlusskabels, 
Montage und Anschluss des Hausanschlusskastens in der Zähleranschlusssäule 
sowie Inbetriebsetzung. Die Beistellung und Errichtung der Zähleranschlusssäule liegt 
in der Verantwortung des Anschlussnehmers. 

4.1.5 Niederspannungs-Netzanschlüsse > 200 A 
 Die Herstellung von Netzanschlüssen mit einer Absicherung von mehr als 200 A wird 

nach Aufwand berechnet. 
4.1.6 Mehrlängen 
 Mehrlänge bei Anschlussleitungen von mehr als 5 Metern 
4.1.7 Ermäßigung für Eigenleistungen Tiefbau 

Ermäßigung auf die unter 4.1.2. bis 4.1.4. und 4.1.6. aufgeführten Kostenpauschalen 
für einen durch den Anschlussnehmer auf dem Grundstück des Anschlussnehmers 
geleisteten Tiefbauanteil. 

4.1.8 Vergebliche Anfahrt 
Vom Anschlussnehmer/-nutzer zu vertretende erfolglose Anfahrt zur Erbringung einer 
der unter 4.1.1. bis 4.1.6. aufgeführten Leistungen (z.B. erfolgloser Versuch der 
Inbetriebsetzung bei festgestellten Mängeln in der Anschlussnehmeranlage). 

4.2 Baukostenzuschuss (zu § 11 NAV) 
4.2.1 Für den Anschluss an das Stromversorgungsnetz ist vom Anschlussnehmer ein 

Baukostenzuschuss zu zahlen. Der Baukostenzuschuss wird nur für einen über 30 kW 
hinausgehenden Leistungsbedarf fällig und wird dementsprechend, nach 
nachfolgender Formel, berechnet:  
BKZ = Leistungspreis (>2.500 h/a) der Netzebene x bestellte Leistung (- 30 kW)  
Der Leistungspreis ist dem jeweils gültigen Preisblatt zu den Netzentgelten, 
veröffentlicht auf der Internetseite www.skg24.com zu entnehmen. 

4.2.2 Der Anschlussnehmer zahlt einen weiteren Baukostenzuschuss, wenn er seinen 
Leistungsbedarf erheblich über das der ursprünglichen Berechnung zugrunde 
liegende Maß hinaus erhöht. Die Höhe des weiteren Baukostenzuschusses bemisst 
sich, nach nachfolgender Formel:  
BKZ = Leistungspreis (>2.500 h/a) der Netzebene x zusätzlicher Leistungsbedarf 

4.3 Unterbrechung und Wiederherstellung des Netzanschlusses und der 
Anschlussnutzung (zu § 24 NAV) 

4.3.1 Unterbrechung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung inklusive An- und 
Abfahrt. 

4.3.2 Wiederherstellung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung inklusive An- und 
Abfahrt. 

4.3.3 Vom Anschlussnehmer/-nutzer zu vertretende erfolglose Anfahrt zur Durchführung / 
Erbringung einer der unter 4.3.1. und 4.3.2. aufgeführten Maßnahmen / Leistungen 
(z.B.  Nichtanwesenheit oder verwehrter Zugang). 

4.3.4 Bei Außensperrungen und Wiederaufnahme der Versorgung außerhalb der üblichen 
Arbeitszeit wird der tatsächliche Aufwand in Rechnung gestellt.   

5. Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen (§§ 9 Abs. 2 und 11 Abs. 5 NAV) 
5.1 Wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der 

Anschlussnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nach 3.3 und / oder 4.2 nicht oder 
nicht rechtzeitig nachkommt, erhebt der Netzbetreiber angemessene 
Vorauszahlungen.   

5.2 Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüsse beauftragt, erhebt der 
Netzbetreiber auf die Netzanschlusskosten und die Baukostenzuschüsse 
angemessene Abschlagszahlungen. 

6. Angebot und Annahme 
 Der Netzbetreiber macht dem Anschlussnehmer ein schriftliches Angebot für den 

Anschluss seines Bauvorhabens an das Verteilungsnetz bzw. für die Veränderung des 
Netzanschlusses. Diesem Angebot ist die Höhe der Netzanschlusskosten und des 
Baukostenzuschusses zu entnehmen. Der Anschlussnehmer erteilt der Netzbetreiber 
auf Grund des Angebotes schriftlich den Auftrag zur Herstellung bzw. Veränderung 
des Netzanschlusses. Der Netzbetreiber kann die Inbetriebsetzung der Kundenanlage 
von der vollständigen Bezahlung der Netzanschlusskosten und des 
Baukostenzuschusses abhängig machen. 

7. Inbetriebsetzung (§ 14 NAV) 
Die Inbetriebsetzung ist von dem Installationsunternehmen, das die Arbeiten an der 
elektrischen Anlage ausgeführt hat, unter Verwendung des Formblattes 
Inbetriebsetzung Strom in Auftrag zu geben. 

8. Technische Anschlussbedingungen (§ 20 NAV) 
 Die technischen Anforderungen des Netzbetreibers an den Netzanschluss und andere 

Anlagenteile sowie an den Betrieb der elektrischen Anlage einschließlich 
Eigenanlagen sind in den „Technischen Anschlussbedingungen“ festgelegt. Die 
„Technischen Anschlussbedingungen“ stehen Ihnen unter www.stromnetz24.com als 
Download zur Verfügung. 

9. Verlegen von Versorgungseinrichtungen 
 Soweit der Anschlussnehmer Kosten für die Verlegung von Einrichtungen der 

Elektrizitätsversorgung nach § 10 Abs. 3, § 12 Abs. 3 NAV zu tragen hat, sind diese 
nach dem tatsächlichen Aufwand zu erstatten. 

10. Zahlung, Verzug, Mahnkosten (zu § 23 NAV) 
Rechnungen über Kosten für alle in diesen Ergänzenden Bedingungen aufgeführten 
Leistungen und Maßnahmen werden innerhalb von 14 Tagen nach Zugang fällig, 
sofern nicht bei der einzelnen Kostenposition etwas Abweichendes ausgeführt ist. 

11.   Inkrafttreten 
Diese Ergänzenden Bedingungen treten am 01.08.2019 in Kraft und ersetzen 

         die bisher gültigen Ergänzenden Bedingungen. Der Netzbetreiber ist berechtigt, diese  
             Ergänzenden Bedingungen nach den hierfür geltenden gesetzlichen Bestimmungen 

zu ändern.  
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II.     Preisblatt der Stromkontor Griesheim GmbH (gültig ab 01.08.2019)  

Den nebenstehenden Preisen wird die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe hinzugerechnet, soweit die Leistungen der Umsatzsteuer unterliegen. Neben 
den Nettopreisen sind die gerundeten Bruttopreise angegeben. 

 

1. Zu Ziffer 2.1 der Ergänzenden Bedingungen (Arbeiten an Hausanschlüssen)                                                                                       Euro netto                        Euro brutto

    

Wechsel der Hausanschlusssicherung, verursacht durch Anschlussnehmer/-nutzer, inklusive An- und Abfahrt 65,82             78,33 

Je vergebliche Anfahrt 62,31             74,15 

2. Zu Ziffer 2.2.1 der Ergänzenden Bedingungen (Zählermontage)  

Niederspannungs-Direktzähleinrichtung 41,61             49,52 

je weitere Niederspannungs-Direktzähleinrichtung am selben Netzanschluss ohne zusätzliche Anfahrt 16,83             20,03 

Direktzähleinrichtung LGZ (Lastgangzählung)  115,86     137,87 

Wandlerzähleinrichtung SLP (Standardlastprofil) 166,86     198,56 

Wandlerzähleinrichtung LGZ (Lastgangzählung) 217,86     259,25 

Schaltuhr bzw. sonstige Schalt- und Steuereinrichtungen 35,70       42,48 

3. Zu Ziffer 2.2.2 der Ergänzenden Bedingungen (Nachprüfung)  

Wechselstromzähler WS 133,74     159,15 

Drehstromzähler DS 161,99     192,77 

Wandlerzähleinrichtung SLP 336,24     400,13 

Lastgangzähleinrichtung LGZ 582,61     693,31 

4. Zu Ziffer 2.2.3 der Ergänzenden Bedingungen (Erneuerung Plomben)  

Wiederverplombung von nicht gemessenen Anlagenteilen der Anschlussnehmeranlage nach widerrechtlicher   

Entfernung der Plomben sowie An- und Abfahrt     54,66       65,05 

5. Zu Ziffer 2.2.4 der Ergänzenden Bedingungen (Arbeiten an Mess- und Steuereinrichtungen)  

Je vergebliche Anfahrt 62,31       74,15 

6. Zu Ziffer 4.1.1 der Ergänzenden Bedingungen (Netzanschluss zeitlich befristete Netzanschlüsse)  

Anschluss bis 200 A 211,32     251,47 

7. Zu Ziffer 4.1.2 der Ergänzenden Bedingungen (Netzanschluss innen)  

Anschluss bis 100 A mit einer Länge des Anschlusskabels bis 5 Meter 985,00  1.172,15 

Anschluss bis 200 A mit einer Länge des Anschlusskabels bis 5 Meter 1.228,00  1.461,32 

8. Zu Ziffer 4.1.3 der Ergänzenden Bedingungen (Netzanschluss mittels Hausanschlusssäule)  

Anschluss bis 100 A mit einer Länge des Anschlusskabels bis 5 Meter 1.210,88  1.440,95 

9. Zu Ziffer 4.1.4 der Ergänzenden Bedingungen (Netzanschluss mittels Zähleranschlusssäule)  

Anschluss bis 100 A mit einer Länge des Anschlusskabels bis 5 Meter 985,00  1.172,15 

10. Zu Ziffer 4.1.5 der Ergänzenden Bedingungen (Niederspannungs-Netzanschlüsse > 200 A)  

Die Herstellung von Netzanschlüssen mit einer Absicherung von mehr als 200 A n.A. *)  n.A. *) 

11. Zu Ziffer 4.1.6 der Ergänzenden Bedingungen (Netzanschluss Mehrlängen)  

Mehrlänge pro Meter für Anschlüsse bis 100 A 35,40       42,13 

Mehrlänge pro Meter für Anschlüsse bis 200 A 41,40       49,27 

12. Zu Ziffer 4.1.7 der Ergänzenden Bedingungen (Netzanschluss Ermäßigung für Eigenleistungen Tiefbau)  

Ermäßigung pro Meter 10,30       12,26 

13. Zu Ziffer 4.1.8 der Ergänzenden Bedingungen (Netzanschluss)  

Je vergebliche Anfahrt 62,31       74,15 

14. Zu Ziffer 4.3.1 der Ergänzenden Bedingungen **) (Unterbrechung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung  

      (zu § 24 NAV))  

an der Trennvorrichtung am Zählerplatz 65,00         -       

durch physische zwangsweise Trennung am Anschlusskabel 382,13         -       

15. Zu Ziffer 4.3.2 der Ergänzenden Bedingungen **) (Wiederherstellung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung 

      (zu § 24 NAV))  

an der Trennvorrichtung am Zählerplatz 65,00       77,35 

durch Wiederverbinden des Anschlusskabels 510,11     607,03 

16. Zu Ziffer 4.3.3 der Ergänzenden Bedingungen **) (Unterbrechung und Wiederherstellung des Netzanschlusses und  

      der Anschlussnutzung (zu § 24 NAV))  

Vergebliche Anfahrt für Unterbrechung 62,31         -       

Vergebliche Anfahrt für Wiederherstellung 62,31       74,15      

17. Zu Ziffer 10. der Ergänzenden Bedingungen (Zahlung und Verzug)  

Mahnung 5,00         -       

 
 
 
  
 
 
*) n.A. – nach Aufwand 
**) Die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung sind vor der Wiederherstellung zu ersetzen. 
  



 
Anlage 4 
Begriffserklärung  

Stromkontor Griesheim GmbH, Stroofstraße 27, 65933 Frankfurt  
Telefon:   02204 844 720 Fax. 02204 844 739  
Geschäftsführer: Christian Meier, Bernd Breuer Sitz der Gesellschaft: Frankfurt am Main 
Bankverbindung: IBAN: DE97 1001 0010 0931 0631 03 BIC: PBNKDEFFXXX  
Registergericht: Amtsgericht Frankfurt/Main  HRB 116302, Finanzamt Frankfurt – St.Nr.: 047/245/78152 

 
All-inclusive-Vertrag 
All-inclusive-Vertrag im Sinne dieser Regelungen ist ein Stromlieferungsvertrag 
zwischen einem Stromlieferanten und einem Letztverbraucher, in dem 
Stromlieferung und Netznutzung integrierte Vertragsbestandteile sind. Bei 
Vorliegen eines solchen Vertrages hat der Stromlieferant gegenüber dem 
Netzbetreiber (NB) einen Anspruch auf die Leistung "Netznutzung" 
einschließlich der Zurverfügungstellung des Verteilnetzes zum Zwecke der 
Belieferung des Letztverbrauchers. Der Stromlieferant schuldet dem NB die 
anfallenden Netznutzungsentgelte.    

Anschlussnehmer 
Anschlussnehmer ist derjenige, der mit seiner elektrischen Anlage unmittelbar 
an das Netz angeschlossen ist.   
  
Anschlussnutzer  
Anschlussnutzer ist derjenige, der den Anschluss zum Zweck des Bezugs oder 
der Einspeisung elektrischer Energie nutzt.   
  
Anschlussnutzungsvertrag 
Vertrag zwischen dem Anschlussnutzer und dem NB, der die Nutzung des 
Anschlusses an der Entnahmestelle des Netzes des NB regelt.   
  
Automatische Wiedereinschaltung (AWE)   
Eine 1-polige oder 3-polige kurze Abschaltung eines Betriebsmittels durch 
Auslösung eines oder mehrerer Leistungsschalter mit einer anschließenden 
automatischen Wiedereinschaltung nach einer festgelegten Pause.   
  
Bilanzkreis 
Ein Bilanzkreis im Sinne dieser Regelungen setzt sich aus einer beliebigen 
Anzahl von Entnahme- und Einspeisestellen innerhalb der Regelzone des 
zuständigen Übertragungsnetzbetreibers sowie Fahrplänen zu und aus 
anderen Bilanzkreisen zusammen.   
  
Erzeugungsanlage 
Einzelne Einheit zur Erzeugung elektrischer Energie. Dies kann z.B. innerhalb 
eines Windparks die einzelne Windkraftanlage oder innerhalb einer GuD-
Anlage ein Kraftwerksblock bzw. ein Maschinensatz sein.   
  
Freigabe zur weiteren Verwendung 
Die Freigabe zur weiteren Verwendung wird für freigeschaltete Netzteile in 
Stationen erteilt. Mit der Freigabe zur weiteren Verwendung geht die 
Verantwortung für das betreffende Netzteil von der netzführenden Stelle auf 
eine andere netzführende Stelle oder direkt auf den Anlagenverantwortlichen 
über. 
 
Freischaltgenehmigung 
Die Freischaltgenehmigung ist die Übergabe eines oder mehrerer Netzteile von 
der netzführenden Stelle an eine andere netzführende Stelle oder an die 
schaltanweisungsberechtigte durchführende Stelle zur Vorbereitung und 
Erteilung einer Freigabe zur weiteren Verwendung bzw. Verfügungserlaubnis. 
 
Hochspannungsnetz 
Das Hochspannungsnetz des NB umfasst Netze mit Spannungen von 60 kV bis 
150 kV, insbesondere die Nennspannung 110 kV und der Nennfrequenz 50 Hz.   
 

Kapazität der Einspeiseleistung   
Die Kapazität der Einspeiseleistung ist die mit dem Kunden vertraglich 
vereinbarte maximale Wirkleistung, die dem Kunden am Netzanschlusspunkt 
für die Einspeisung von elektrischer Energie zugesichert wird.   
  
Kundenanlage 
Die Kundenanlage ist die Gesamtheit der elektrischen Betriebsmittel hinter der 
Hausanschlusssicherung  
(Netzanschlusspunkt). Satz 1 gilt nicht für die Messeinrichtungen, die nicht im 
Eigentum des Anschlussnehmers stehen. Weiterhin müssen die Kriterien des § 
3 Abs. 24 Energiewirtschaftsgesetz erfüllt sein.   
  
Leistungsfaktor 
Der Leistungsfaktor gibt das Verhältnis des Betrages der Wirkleistung P zur 
Scheinleistung S an: Betrag von P : S. Der Leistungsfaktor ist also immer positiv 
und ≤ 1.   
  
Mittelspannungsnetz 
Das Mittelspannungsnetz des NB umfasst Netze mit Spannungen von 1 kV bis 
60 kV, insbesondere die Nennspannungen 10/11 kV, 25 kV und 30 kV und der 
Nennfrequenz 50 Hz.  
 
Netzanschlussänderungen 
Netzanschlussänderungen umfassen unter anderem auch die Änderung der 
Netzanschlusskapazität, des Schutzkonzeptes oder der Sternpunktbehandlung.  

Netzanschlusskapazität (NAK)   
Die Netzanschlusskapazität für den Bezug ist die mit dem Kunden vertraglich 
vereinbarte maximale Scheinleistung, die dem Kunden an dem 
Netzanschlusspunkt für den Bezug von elektrischer Energie zugesichert wird.   
 
Netzanschlusspunkt 
Der Punkt im Netz, an dem die Kundenanlage in der Regel über die 
Anschlussleitung mit den technischen Anlagen des Netzbetreibers verbunden 
ist.   
  
Netzanschlussvertrag 
Vertrag zwischen dem Anschlussnehmer und dem NB, der den Anschluss der 
Entnahmestelle an das Netz des NB regelt.   
  
Netzführung 
Netzführung ist das operative Überwachen und Steuern eines Netzes durch 
eine Schaltleitung oder Netzleitstelle. 
 
Netznutzungsvertrag 
Vertrag zwischen dem Netznutzer und dem NB, der die Nutzung des Netzes 
zum Zwecke der Entnahme elektrischer Energie regelt. Ein derartiger Vertrag 
wird abgeschlossen, wenn der Netznutzer einen reinen Stromlieferungsvertrag 
mit einem Stromlieferanten abgeschlossen hat. 
 
Netzverknüpfungspunkt 
Der Netzverknüpfungspunkt ist, die der Kundenanlage, am nächsten gelegene 
Stelle im Netz des Netzbetreibers, an der weitere Kunden angeschlossen sind 
oder angeschlossen werden können.  
 
Niederspannungsnetz 
Das Niederspannungsnetz des NB umfasst Netze mit einer Nennspannung von 
230/400 V und der Nennfrequenz 50 Hz.  
  
Schaltauftrag 
Ein Schaltauftrag ist ein Auftrag an eine Person mit Schaltberechtigung, 
Schalthandlungen durchzuführen.   
 
Prüferlaubnis 
Die Prüferlaubnis ist die Erlaubnis zur Durchführung von Prüfungen, 
Messungen oder Arbeiten an Schutz-, Steuer- und Messeinrichtungen 
(Sekundärtechnik) von Netzteilen in verschiedenen Betriebs-zuständen.   
  
Stromlieferungsvertrag 
Vertrag zwischen einem Letztverbraucher und einem Stromlieferanten, der die 
Belieferung des Letztverbrauchers mit elektrischer Energie regelt.   
  
Übergabestelle 
Die Übergabestelle ist der Ort der Übergabe von elektrischem Strom vom 
Verteilnetz des NB in die Kundenanlage oder umgekehrt. Die Übergabestelle 
kann eine Entnahmestelle, eine Einspeisestelle oder beides sein.   
 

Verfügungsbereich 
Der Verfügungsbereich ist der Bereich in der Kundenanlage, in dem 
ausschließlich die für diesen Be-reich zuständigen Personen Anlagenteile 
bedienen dürfen.   
  
Verfügungserlaubnis 
Die Verfügungserlaubnis wird für ein Netzteil erteilt, das nach VDE 0105-100 
freigeschaltet, gegen Wiedereinschalten gesichert, an dem die 
Spannungsfreiheit festgestellt, das kurzschlussfest geerdet und 
kurzgeschlossen wurde. Eine Verfügungserlaubnis kann auch für Abschnitte 
von Netzteilen erteilt werden.   
  
Verschiebungsfaktor cos φ   
Der Verschiebungsfaktor cos φ ist der Cosinus des Phasenwinkels φ zwischen 
den Sinus-Schwingungen der Spannung und des Stromes derselben Frequenz.   
  
Versorgungsspannung 
Die Versorgungsspannung ist im Normalfall gleich der Nennspannung des 
Netzes. Falls zwischen dem NB und dem Kunden eine Spannung an dem 
Übergabepunkt vereinbart wird, die von der Nenn-spannung abweicht, so ist 
dies die Versorgungsspannung.   
  
Verteilnetz 
Verteilnetz im Sinne dieser Regelungen ist das Netz einschließlich sämtlicher 
notwendiger sonstiger Betriebsmittel, das vom VNB betrieben wird; es dient der 
Verteilung von Elektrizität mit hoher, mittlerer oder niederer Spannung, um die 
Versorgung von Kunden zu ermöglichen.



 
Anlage 5 
Datenschutzinformationen   

Stromkontor Griesheim GmbH, Stroofstraße 27, 65933 Frankfurt  
Telefon:   02204 844 720 Fax. 02204 844 739  
Geschäftsführer: Christian Meier, Bernd Breuer Sitz der Gesellschaft: Frankfurt am Main 
Bankverbindung: IBAN: DE97 1001 0010 0931 0631 03 BIC: PBNKDEFFXXX  
Registergericht: Amtsgericht Frankfurt/Main  HRB 116302, Finanzamt Frankfurt – St.Nr.: 047/245/78152 

 

Mit den folgenden Informationen geben wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch die SKG und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht. 

 

Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist die Stromkontor Griesheim GmbH, Stroofstr. 27, 65933 Frankfurt. 
Der Datenschutzbeauftragte ist erreichbar unter:  info@stromkontor.org 
 
Datenkategorien 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Dabei handelt es sich um folgende 
Kategorien personenbezogener Daten: geschäftliche Kontaktdaten (z. B. Name, Vorname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) und 
funktionsbezogene Daten (z. B. Position, Aufgabengebiet, Verantwortungsbereich). 
 
Datenquellen 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von unserem Kunden (typischerweise Ihrem 
Arbeitgeber) erhalten. Wir verarbeiten auch personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen, z. B. aus Handels- und Vereins-
registern, der Presse und dem Internet, zulässigerweise gewinnen dürfen. Außerdem nutzen wir personenbezogene Daten, die wir zulässigerweise 
von Dritten erhalten. 
 
Umgang mit Ihren Daten 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der Durchführung und Pflege der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden. 
Rechtsgrundlage für die Datenverwendung ist eine Interessensabwägung nach Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DS-GVO. Soweit wir Daten im Rahmen 
der vorgenannten Interessensabwägung nutzen, liegt unser berechtigtes Interesse in der Durchführung und Pflege der Geschäftsbeziehung mit 
dem Kunden. Es findet keine automatisierte Entscheidungsfindung und kein Profiling statt. 
 
Speicherung der Daten 
Für die oben genannten Zwecke speichern wir Ihre Daten und löschen sie, wenn das Vertragsverhältnis mit dem Kunden beendet ist, sämtliche 
gegenseitigen Ansprüche erfüllt sind und keine anderweitigen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten oder gesetzlichen Rechtfertigungsgründe für 
die Speicherung bestehen. Aufbewahrungspflichten bestehen nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der Abgabenordnung (AO). Soweit solche 
Pflichten greifen und sich auf Unterlagen mit Ihren Daten beziehen, löschen wir Ihre Daten nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten. 
In der Regel sind das zehn Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem das Vertragsverhältnis mit dem Kunden geendet ist. 
 
Weitergabe der Daten 
Wir geben Ihre Daten an weisungsgebundene Dienstleister weiter, welche mit ihrem Tätigwerden unsere Leistungserbringung für den Kunden 
unterstützen, dies sind etwa IT-Dienstleister, Druckdienstleister, Callcenter und ähnliche Dienstleister. 
Darüber hinaus geben wir Ihre Daten im Einzelfall auch an solche Dritte weiter, welche die Daten eigenverantwortlich nutzen: Handwerker, 
Netzbetreiber, Messstellenbetreiber, kommunale Abwasserbetriebe, Finanz- und Steuerbehörden, Polizei und Ermittlungsbehörden (mit 
vorliegender Rechtsgrundlage), behördliche Meldestellen (sofern Übermittlung gesetzlich vorgeschrieben), Versicherungen, Banken und 
Kreditinstitute (Zahlungsabwicklung), Marktpartner, Handelsvertreter, Wirtschaftsprüfer, Anwälte, Inkassodienstleister, Auskunfteien und Detekteien, 
Meinungsforschungsinstitute, Auditoren oder ähnliche Dritte. Eine Übermittlung in Drittstaaten ist nicht geplant. 
 
Ihre Rechte 
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener im Sinne der DS-GVO und es stehen Ihnen folgende Rechte uns 
gegenüber zu: 
Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO) 

Sie können Auskunft darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. Liegt eine solche Verarbeitung 
vor, können Sie weitere Informationen über diese Verarbeitung verlangen, insbesondere Zwecke, Kategorien von personenbezogenen Daten, 
Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, geplante Dauer der Speicherung usw. 

Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO) 

Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/ oder Vervollständigung Ihrer Daten. 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) 

Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen. 
Wurde die Verarbeitung eingeschränkt, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen 
Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 

Recht auf Löschung (Art. 17 DS-GVO) 

Sie haben das Recht, von uns aus bestimmten Gründen die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen.  

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung uns gegenüber geltend gemacht, sind wir verpflichtet, allen 
Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder 
Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand 
verbunden. Ihnen steht das Recht zu, von uns über diese Empfänger unterrichtet zu werden. 

Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten und zu verlangen, dass die Daten - soweit technisch machbar - einem Dritten übermittelt werden. 

Automatisierte Entscheidungsfindung/ Profiling (Art. 22 DS-GVO) 

Sie haben in bestimmten Grenzen das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – 
beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich 
beeinträchtigt.  

Beschwerderecht 

Ihnen steht das Recht auf Beschwerde bei einer datenschutzrechtlichen Aufsichtsbehörde zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der 
Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DS-GVO verstößt. 

 

Widerspruchsrecht (Art. 21 DS-GVO) 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen, sofern es sich um eine Datenverarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder 
zur Direktwerbung handelt. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.
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Anlage 6 
Ansprechpartner 

Stromkontor Griesheim GmbH, Stroofstraße 27, 65933 Frankfurt  
Telefon:   02204 844 720 Fax. 02204 844 739 
Geschäftsführer: Christian Meier, Bernd Breuer Sitz der Gesellschaft: Frankfurt am Main 
Bankverbindung: IBAN: DE97 1001 0010 0931 0631 03 BIC: PBNKDEFFXXX  
Registergericht: Amtsgericht Frankfurt/Main  HRB 116302, Finanzamt Frankfurt – St.Nr.: 047/245/78152 

Ansprechpartner zur Vertragsdurchführung 

Als Ansprechpartner sind folgende Personen benannt: 

Ansprechpartner Anschlussnehmer: 

Vorname und Nachname: 

Telefon: 

Fax: 

E-Mail:

Ansprechpartner Netzbetreiber: 

Vorname und Nachname: 

Telefon: +49 2204 8447-20

Fax: +49 2204 8447-39

E-Mail: info@stromkontor.org

mailto:info@stromkontor.org
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